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Am Samstag, 1. Juni, lädt auf dem 
Hagentorplatz der nächste Regional-
markt zum Bummeln und Einkaufen 
ein. Der beliebte Treffpunkt bietet 
von 09:00 bis 13.00 Uhr saisonale 
und regionale Produkte und lädt zum 
Verweilen und Neuigkeiten austau-
schen ein.

Nächster Regional-
markt am 1. Juni

Europa- und Kommunalwahl: Briefwahl  
kann beantragt werden

Im Erscheinungszeitraum dieser Ausga-
be tagen folgende Gremien, zu denen 
interessierte Bürger willkommen sind. 
Der Ortschaftsrat Wedringen trifft sich 
am 27. Mai um 19:30 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus. In Hundisburg 
tagt der Ortschaftsrat am 29. Mai um 
19:00 Uhr im Restaurant „Mythos“. 
In Süplingen findet das Treffen des 
Ortschaftsrates am 3. Juni um 19:30 
Uhr im Haus der Vereine statt. In Uth-
möden kommt der Ortschaftsrat am 4. 

Juni um 19:30 Uhr in der Feuerwehr 
zusammen. Der Ortschaftsrat Satuelle 
berät am 5. Juni um 19:30 Uhr im 
Feuerwehrgerätehaus.

Am 28. Mai tagt der Wirtschafts- und 
Finanzausschuss, am 29. Mai der Bau-
ausschuss, am 30. Mai der Hauptaus-
schuss. Die Sitzungen finden um 18:00 
Uhr im Rathaus statt. Am 6. Juni tagt 
der Stadtrat um 18:00 Uhr in der Kul-
turFabrik.

Sitzungen der Stadt- und Ortsteilgremien

Rund 16.200 Wahlberechtigte haben in 
Haldensleben und den fünf Ortsteilen per 
Post ihre Wahlbenachrichtigungen er-
halten. Wahlberechtigte Bürger, die per 
Briefwahl ihre Stimme abgeben möch-
ten, müssen dazu einen Wahlschein 
beantragen. Hierfür kann der Antrag, 
der sich auf der Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung befindet, ausgefüllt und 
abgeschickt oder im Rathaus abgegeben 
werden. Alternativ kann der Wahlschein 
auch ohne diesen Vordruck schriftlich, 
elektronisch oder mündlich (nicht tele-
fonisch!) gestellt werden. Möglich ist es 
auch, den Wahlschein über das Online-
Formular unter www.haldensleben.de/
wahlen zu beantragen.

Für die Beantragung müssen Familien-
name, Vornamen, Geburtsdatum und 
Anschrift (Straße, Hausnummer, Post-
leitzahl, Ort) sowie die Nummer im 
Wählerverzeichnis, die in der Wahlbe-
nachrichtigung steht, angegeben werden. 

Die Wahlscheinanträge müssen bis spä-
testens Freitag, 7. Juni 2024, 18 Uhr, 
eingereicht werden.

Der Wahlschein mit den Briefwahlun-
terlagen wird per Post zugeschickt oder 
kann im Briefwahlbüro, welches sich im 
Rathaus (Raum 123) befindet, abgeholt 
werden.

Die Briefwahl ist auch vor Ort im Rat-
haus (im Raum 123) montags bis frei-
tags von 9–12 Uhr sowie dienstags und 
donnerstags zusätzlich von 13–18 Uhr 
möglich.

Als Service für Arbeitsuchende sowie 
für Ausbildungssuchende verwei-
sen wir auf aktuelle Angebote (alle 
m/w/d), die in unserem Stellenportal 
unter www.haldensleben.de/Wirt-
schaft/Stellenportal veröffentlicht 
sind.

Die Stadt Haldensleben hat zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stel-
le im Sekretariat zu besetzen. Die 
Wohnungsbaugesellschaft Haldens-
leben (Wobau) stellt einen (Junior-) 
Buchhalter ein. Die SHP Steriltech-
nik auf Schloss Detzel bietet Jobs als 
Mitarbeiter im Büro, Webtechniker 
und Mediengestalter Digital & Print.

Örtliche Arbeitgeber haben die Mög-
lichkeit, ihre Stellenangebote kosten-
los auf unserem Stellenportal zu ver-
öffentlichen. Bei Interesse schicken 
Sie bitte eine E-Mail an kristin.kup-
pert@haldensleben.de.

Fundstelle für 
Jobsuchende

Haldenslebens „Bankenvier-
tel“ hat eine weitere Berei-
cherung: Eine neue Sitzgele-
genheit mit Lehne sponserte 
die Volksbank Wolfenbüttel 
für den Hagentorplatz. Nils 
Warnecke übergab das ge-
spendete Sitzmöbel an den 
Verein „Wir für Euch“ e.V. 
Das Geld für die Spende 
stammt aus dem Projekt „Ge-
winnsparen“ der Volksbank, 
aus dem Vereine in der Re-
gion Unterstützungen bean-
tragen können. Die Differenz 

zum kompletten Preis der 
Bank steuerte der Verein aus 
seinen Mitteln bei.

Zustande kam das Projekt in-
des auf Initiative von Bürger-
meister Bernhard Hieber, der 
damit auf Bürgerwünsche re-
agierte. Doch damit nicht ge-
nug: In Kürze erhält der große 
Baum auf dem Platz auch 
eine neue große Rundbank, 
berichtet Bernhard Hieber.

Neue Bank am Hagentorplatz
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Im Landschaftspark Althaldensleben tum-
meln sich am 15. Und 16. Juni allerhand 
magische Gestalten, fleißige Handwerker, 
geschickte Akrobaten und lustige Gaukler. 
Es ist Zeit für das Haldensleber Gertrudi-
um – eine faszinierende Zeitreise ins Mit-
telalter und in die Goldenen 20er Jahre. 

Etwa 150 Mitwirkende lassen am Burg-
wall beide Zeitepochen aufleben. In beiden 
Welten bieten sie einen bunten und ab-
wechslungsreichen Mix aus Musik, Kunst, 
Shows und Vergnügen.

Zu hören sind Die Irrlichter mit mittelal-
terlichem Gesang und Musik for the Kit-
chen, die die Besucher an beiden Tagen 
zum Swingen bringen. Einer der Höhe-
punkte des Gertrudiums ist die Feuershow 
mit Hypnotica. Hier vereinen sich Tanz, 
Akrobatik, bezaubernde Kostüme, mitrei-
ßende Musik und feuriges Talent zu einem 
atemberaubenden Spektakel, das die Be-

sucher am Samstagabend staunen lässt. 
Vor Ort geben sich auch Herzogin Gertrud 
von Haldensleben, die Namensgeberin des 
Festivals, in Begleitung vom Haldensleber 
Roland sowie Kaiser Otto und seinem Ge-
folge die Ehre. Ebenfalls zu erleben sind 
Herold Fogelvrei, Wegelaberer Magister 

von Winterfeld, Gaukler & Wortakro-
bat Nikodemus, Falkner Gerhard Teuber 
sowie Kinderbuchautorin & Drömlings-
Waldfee Nicole Schaa. Die Akrobaten 
von Inflammati präsentieren eine irrwitzige 
Bademeistershow am Ölmühlteich. Und 
besonders für die jüngsten Gäste halten 
Magier Toby und die Lahburger Mär-
chenbühne einige Überraschungen bereit.

Für das leibliche Wohl ist mit allerlei kuli-
narischen Köstlichkeiten von süß bis herz-
haft in beiden Zeitinseln gesorgt.

Mittelalter und Goldene 20er Jahre:  
Haldensleber Gertrudium am 15. und 16. Juni

Urologin profitiert von Ärzte-Förderung

W I R T S C H A F T S - S C H L A G L I C H T

Vor einem Jahr hatte der Haldensle-
ber Stadtrat beschlossen, für Ärzte, 
die sich in der Stadt für mindestens 
fünf Jahre niederlassen, eine finan-
zielle Unterstützung auszuloben. 
Beate Niklas ist nun die erste Me-
dizinerin, die von dieser Förderung 
profitiert. Sie hat die Praxis von 
Frank Michael Stuhl übernommen, 
der vor Kurzem in den Ruhestand 
gegangen ist. Die Urologin erhält 
für ihre Ansiedlung in Haldensleben 
25.000 Euro Unterstützung, womit 
sie teilweise die Neueinrichtung der 

Praxis finanzierte. Vor wenigen Ta-
gen feierte Beate Niklas die Eröff-
nung ihrer Praxis im Medicenter. 
Die 40-jährige ist in Haldensleben 
geboren, wuchs in Rottmersleben 
auf und studierte in Magdeburg Me-
dizin. Im Anschluss absolvierte sie 
eine Facharztausbildung am Städ-
tischen Klinikum Magdeburg und 
sammelte Berufserfahrung als an-
gestellte Ärztin im ambulanten Be-
reich. Nun ist sie beruflich in ihre 
Heimat zurückgekehrt. Urologin Beate Niklas

Veranstaltungszeiten:
Samstag, 15. Juni, 12:00–23:00 Uhr, 
Sonntag,  16. Juni, 11:00–18:00 Uhr

Am Samstag gibt es von 16:00 bis 23:30 
Uhr einen kostenlosen Bus-Shuttle vom 
Schlossparkplatz in Hundisburg zum 
Festgelände. Der Eintritt ist frei.
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Ein Apfelbaum als Geschenk: Kita Märchenburg eingeweiht
„Wer will fleißige Handwerker 
seh’n? Der muss in die Mär-
chenburg geh’n.“ Die Mäd-
chen und Jungen der Kinder-
tagesstätte Märchenburg hat-
ten zur Wiedereröffnung ihrer 
Einrichtung am Mittwoch, 15. 
Mai, fröhliche Lieder eingeübt, 
um sich bei Handwerkern, Ar-
chitekten und den Verantwort-
lichen der Stadtverwaltung für 
ihre Arbeit zu bedanken. Bür-
germeister Bernhard Hieber 
brachte als Geschenk einen 
Apfelbaum mit, den er gleich, 
mit tatkräftiger Unterstützung 
vieler Kinder, einpflanzte. 

Die Märchenburg wurde seit 
September 2022 teilenerge-
tisch saniert. Für die Bauko-
sten hat die Stadt rund 1,5 
Millionen Euro ausgegeben, 
wovon 344.000 Euro kom-
plett als Eigenleistung finan-
ziert wurden. 

Für alle Arbeiten, die die ener-
getische Sanierung betreffen, 
standen 1,2 Millionen Euro 
zur Verfügung, davon flossen 
knapp 67 Prozent als För-
dermittel aus dem Programm 
„Lebendige Zentren“ von Bund 
und Land.

Kita-Leiterin Maren Schwarzlose, der stellvertretende Bürgermeister 
Oliver Karte, Bürgermeister Bernhard Hieber und Stadtratsvorsitzender 
Guido Henke (v.l.) pflanzten gemeinsam mit Kindern einen Apfelbaum.

Quirliges Treiben in der Innenstadt: 
Beim Kinderfest der Stadt Haldensle-
ben am Sonntag, 2. Juni, sind Hagen-
straße sowie Hagentor- und Postplatz 
von 10:00 bis 18:00 Uhr wieder fest 
in Kinderhand. Überall gibt es viel zu 
sehen und zu erleben. Zahlreiche Hal-
densleber Vereine präsentieren sich 
auf dem Fest mit ihren Angeboten und 
stellen sich so den jüngsten Einwoh-
nern vor. Darüber hinaus locken Hüpf-
burgen, ein Kinderkarussell und ein 

Wasserspielmobil, wo nach Herzenslust 
geplanscht werden darf. 

Auf dem Postplatz lädt ein kurzweiliges 
Bühnenprogramm mit Musik, Gesang 
und Tanz zum Verweilen ein. Unter 
anderem werden die Kitas und Grund-
schulen sowie die Tanzgruppen Kids & 
Co und Wedringen Einblicke in ihr Kön-
nen geben. Mit dabei ist auch Clown 
Petrino, der bei den Mädchen und Jun-
gen mit Sicherheit für große Begeiste-
rung sorgen wird. 

Haldensleben lädt am 2. Juni  
zum Kinderfest ein

Dienstantritt im Rathaus: Bürgermeister 
Bernhard Hieber begrüßte am Montag, 
6. Mai, die zuständige Regionalbe-
reichsbeamtin (RBB) Nicole Feige an 
ihrem Dienstort im Rathaus. Hieber 
nannte es ein gutes Zeichen, dass Ver-
waltung und Polizei nun in einem Haus 
zu finden sind. Dies bedeute neben 
kürzeren Wegen auch direkteren und 
schnelleren Austausch zwischen Ord-
nungsamt und Polizei. 

Die Regionalbereichsbeamtin gibt der 
Polizei ein Gesicht, sie leistet Präven-
tionsarbeit, spricht in Kindergärten, 
Schulen und Seniorenheimen über 
wichtige Themen wie Gewalt, Diebstahl 
oder Betrug. Zudem ist Nicole Feige 
Ansprechpartnerin für Behörden, Ämter 
und andere Einrichtungen. 

Regionalbereichsbeamtin tritt Dienst im Rathaus an

Die Regionalbereichsbeamtin Nicole Feige wurde von Bürgermeister Bernhard Hieber 
zum Dienstantritt begrüßt.
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Die Stadt Haldensleben lud am Freitag-
abend, 3. Mai, zum Jahresempfang in 
das Schloss Hundisburg ein. Mehr als 
220 Vertreter aus Landes- und Kom-
munalpolitik, Wirtschaft, Kultur, Ge-
sellschaft und Sport, Bürgermeister der 
Nachbarorte und Vertreter von Vereinen 
und Institutionen sowie engagierte Bür-
ger nahmen an der traditionellen Veran-
staltung teil.

Für Bürgermeister Bernhard Hieber war 
der Jahresempfang Anlass, die jüngste 
Vergangenheit der Stadtentwicklung 
Revue passieren zu lassen und einen 
Blick auf die nächsten Monate zu wer-
fen: „Wir investieren weiterhin in den 
Hafenausbau und in das Projekt ‚Wirt-
schaftsraum Mittellandkanal‘. Wir bau-
en ein Empfangsgebäude in der Cam-
pingoase Süplingen und werden auch 
die Bauarbeiten am Hort in Süplingen 

in diesem Jahr beenden können. In 
Hundisburg gehen die Planungen und 
Vorarbeiten zur Sicherung und Ret-
tung der Ruine Nordhusen weiter und 
hier im Schloss bekommt die Schloss-
scheune ein neues Dach. Und schließ-
lich wird auf dem Hagentorplatz eine 
Rundbank errichtet, um den Bürgern 
einen attraktiven Platz zum Verweilen 
zu bieten.“

Rückblick und Ausblick zum Jahresempfang der Stadt Haldensleben

Engagiert, leidenschaftlich und mitrei-
ßend – diese Worte beschreiben Mar-
lis Schünemann am besten und sagen 
dennoch längst nicht alles über sie. Im 
Rahmen des Jahresempfangs der Stadt 
Haldensleben wurde die 80-Jährige 
nun für ihr unermüdliches Engagement 
für Haldensleben und seine Bürger und 
insbesondere für Kinder mit dem Ro-
landschwert geehrt.

Marlis Schünemann engagiert sich seit 
Jahrzehnten für den Kinderschutzbund 
KV Börde und ist als einfühlsame wie 
streitbare Kämpferin für Kinder und 
ihre Rechte bekannt. 2009 übernahm 
sie den Vorsitz und holte die Haupt-
stelle des Kinderschutzbundes nach 
Haldensleben. Sieben Mitstreiterinnen 
kümmern sich seitdem um Kinder und 
Familien mit Problemen – das Haus 
des Kinderschutzbundes ist so mancher 
Familie ein zweites Zuhause geworden. 
Auch die Errichtung des Jugendtreffs 
„Jugendmühle“ in Althaldensleben geht 
auf Schünemanns Konto.

Im Stadtrat und bis zur letzten Wahl-
periode auch im Kreistag nahm Marlis 
Schünemann als aktive wie streitbare 
Sozialpolitikerin aktiv Einfluss auf die 
Entwicklung von Haldensleben. Nun, 

mit 80 Jahren steht nach und nach 
der Rückzug aus den Ämtern ab – doch 
Marlis Schünemanns Stimme für Kinder 
und ihre Rechte wird man auch weiter-
hin in Haldensleben vernehmen.

Marlis Schünemann mit Rolandschwert geehrt
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51 Spiele wird es bei der Fußball-Eu-
ropameisterschaft, die vom 14. Juni 
bis 14. Juli 2024 in Deutschland statt-
findet, geben. Für jedes finanziert das 
Bundesumweltministerium einen Trink-
wasserbrunnen. Einer davon wird in 
Haldensleben auf dem Postplatz stehen 

und soll bis spätestens Herbst 2024 er-
richtet werden. Die damit verbundene 
Fördersumme beträgt 15.000 Euro.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zu den 
Gewinnern der Kampagne gehören“, so 
Bürgermeister Bernhard Hieber. „Trink-
wasser ist das Lebensmittel Nummer 

eins und nimmt einen wichtigen Stel-
lenwert ein, daher sollte es allen Men-
schen zugänglich sein, insbesondere 
auch unseren älteren Mitmenschen 
und Kindern und gerade vor dem Hin-
tergrund des Klimawandels mit immer 
heißer werdenden Sommermonaten.“ 

Aktion zur EM 2024: Haldensleben gewinnt Trinkbrunnen

Im Weißen Garten erklingen am 21. 
und 22. Juni wieder sommerlaunige 
Melodien zur Konzertreihe „Die beson-
dere Note“. 

Am Freitagabend steht Swingmusik 
der 20er bis 40er Jahre auf dem Pro-
gramm. Die drei Musikerinnen von My 
LadySwing bieten ein buntes Repertoire 
beliebter Swing-Klassiker. Mit Gesang, 
Pianoklängen und Kontrabassmelodien 
gibt es Musik mit Herz und Seele, eine 
Mischung aus lässigem Groove und 
viel Hingabe. Big Fat Shakin steht am 
Samstag auf der Bühne und sorgt für 
die volle Dosis Rock’n’Roll, ein Feuer-

werk an saftigen Hits, eine irre Show 
und unbändige Spiellaune. Das Trio 
präsentiert Rockabilly, Surf und Rock-
klassiker im 50er Jahre-Stil. 

Winchens Delikatessen runden die 
Abende mit gekühlten Getränken und 
kleinen Gaumenfreuden ab.

Bei beiden Veranstaltungen ist aufgrund 
der Größe des Weißen Gartens nur eine 
begrenzte Personenanzahl möglich. 
Tickets für jeweils 10 Euro gibt es im 
Vorverkauf in der KulturFabrik und (je 
nach Verfügbarkeit) an der Abendkasse 
Weißer Garten, Bülstringer Straße 12  
Beginn 20:00 Uhr, Einlass 19:00 Uhr

Die besondere Note im Weißen Garten

Der Jugendstadtrat der Haldensleber 
Partnerstadt Ciechanow lud Jugendli-
che, die sich in Haldensleben engagie-
ren, vom 25. bis 28. April zu einem 
Austausch nach Polen ein. Ausge-
wählt wurden Jugendliche der Wasser-
wacht des DRK Börde. Vor Ort waren 
auch Teilnehmer aus der Ukraine, der 
Slowakei, aus Bulgarien, Polen und 
Deutschland. 

Schon beim ersten Abendessen fand 
ein reger Austausch statt. Am nächsten 
Morgen stellten die polnischen Jugend-
lichen im Rahmen einer Besichtigung 
einer Grundschule und einer weiterfüh-
renden Schule das Schulsystem ihres 
Landes vor. Weiterhin besuchte die 

Delegation den Torus Science Park und 
das Bowlingcenter in Ciechanow.

Am folgenden Tag fand die Konferenz 
über die Bedeutung der Entwicklung 
der politischen Bildung und der Mit-
gliedschaft in 
internationalen 
Organisationen 
statt. Hierzu 
hatten die Ju-
gendlichen Vor-
träge über ihre 
Städte und ihr 
eigenes Engage-
ment vorberei-
tet. Am Nach-
mittag stand ein 

Besuch des Museums der Romantik auf 
dem Programm. Der Tag wurde durch 
einen Grillabend mit Disco abgerundet. 
Dabei wurden auch Volkstänze aus den 
einzelnen Ländern gezeigt.

Internationaler Austausch: Jugendliche besuchten Ciechanow

Ausgestattet mit Schaufel, Schubkarre 
und Gießkanne haben Mädchen und 
Jungen der Kinderkrippe Zwergenhaus 
Ende April auf der Grünfläche vor ih-
rer Einrichtung in der Burgstraße zwei 
besondere Strauchrosen gepflanzt. Die 

spezielle Züchtung trägt den Namen 
„Friedenslicht“. Tatkräftige Unterstüt-
zung bekamen sie dabei von Brigitte 
Nebel vom Verein der Haldensleber 
Rosenfreunde und Kita-Leiterin Claudia 
Heyden. 

Kinder pflanzen Rose „Friedenslicht“ 
am Zwergenhaus
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Zeigen Sie unsere Heimat von ihrer 
schönsten Seite! Fotobegeisterte und 
Haldensleben-Liebhaber sind wieder 
aufgerufen, ihre besten Fotos mit Hal-
densleben-Bezug oder aus den Ortstei-
len Hundisburg, Uthmöden, Süplingen, 
Satuelle und Wedringen einzusenden!

Ob romantische Gasse, ländliche Atmo-
sphäre, beeindruckende Gebäude, be-
liebte Sehenswürdigkeiten oder atem-
beraubende Sonnenuntergänge – wir 
möchten Haldensleben und Umgebung 
durch Ihre Augen und Linsen sehen!

Schnappen Sie Ihr Handy, die Digital-
kamera oder einen analogen Fotoappa-
rat und drücken Sie auf den Auslöser. 
Jeder kann mitmachen und sich mit be-
liebig vielen Fotos beteiligen.

Die besten Arbeiten werden im Rahmen 
einer Ausstellung im Mehrgenerationen-
haus EFHA präsentiert. 

Jetzt mitmachen! Es warten tolle Preise 
auf die Gewinner!

Die Fotos werden in drei Kategorien be-
wertet, aus denen eine Jury je drei Bil-
der zur Prämierung auswählt:

Kategorie A: Schönes Haldensleben

Die besten Schnappschüsse aus Hal-
densleben – ohne spezielle thematische 
Vorgaben.

Kategorie B: Landleben

Gesucht werden Fotos aus den Ortstei-
len zu den Themen Landschaft, Landle-
ben und Landwirtschaft. 

Kategorie C: Von früh bis spät

Hier sind die Nachwuchstalente am 
Auslöser! Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre können ihre Fotos 
zum Thema Freizeit und Sport 
einreichen.

So machen Sie mit:

Sie können so viele Fotos ein-
reichen, wie Sie möchten. Laden Sie 
ihr(e) Foto(s) einfach auf Instagram 

hoch und versehen sie diese mit dem 
Hashtag „#haldenslieben“ – so nehmen 
Sie am Wettbewerb teil. 

Einsendeschluss ist Montag, 15. Juli 
2024.

Weitere Informationen und die Teilnah-
mebedingungen finden Sie unter:  
www.haldensleben.de

Jetzt mitmachen beim Fotowettbewerb #haldenslieben

Der Förderverein St. Andreaskirche 
Hundisburg möchte, dass die Kirche zu 
verlässlichen Zeiten tagsüber geöffnet 
ist. Hierfür soll der Patronatszugang am 
Ostgiebel wieder geöffnet werden. Be-
sucher haben dann die Möglichkeit zur 
stillen Einkehr und Touristen erhalten 
von der Patronatsloge aus einen guten 
Blick in den Innenraum.

Durch die Zuwendung im Rahmen 
des Bürgerbudgets in Höhe von 700 
Euro konnte der Förderverein einige 
Baumaßnahmen umsetzen: Die schad-
haften Stellen im Fußboden sind aus-
gebessert worden und das Geländer am 
Patronatsaufgang wurde in Absprache 

mit dem Denkmalschutz geplant. Hier-
für wurden nur die Materialkosten be-
rechnet, da die Montage durch Vereins-
mitglied Thomas Seelmann erfolgt ist.

Bevor die Patronatsloge der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden kann, 
sind nun noch einige Arbeiten an der 
Schließanlage der Tür und bei der In-
nenausstattung nötig.

Über das Bürgerbudget der Stadt Hal-
densleben können gemeinnützige Pro-
jekte finanziert werden. Dafür standen 
2023 insgesamt 25.000 Euro zur Ver-
fügung. Wofür das Geld ausgegeben 
wird, darüber konnten die Bürger per 
Online-Abstimmung entscheiden.  

Bürgerbudget 2023:  
Geländer für Kirche in Hundisburg

Es sei das „zwölfte und letzte kultur-
historische Picknick“, kündigte Ulrich 
Hauer vor weit mehr als 100 Gästen an 
der Ruine Nordhusen an. Elf Mal hat-
ten er und Detlef Gärtner in den letzten 
Jahren zu verschiedenen kulturhisto-
rischen Themen eingeladen – die treue 
Fangemeinde sparte nicht mit Bedau-
ern angesichts dieser Ankündigung. Das 
letzte Picknick hatte es, ganz nach dem 
Motto „Das Beste kommt zum Schluss“ 

dann aber auch in sich: Die Essenz 
seiner jahrzehntelangen Forschungs-
arbeit zur Wüstung Nordhusen hat Ul-
rich Hauer nun in einem gleichnamigen 
Buch zusammengetragen. Und selbiges 
stellte er dem interessierten Publikum 
vor – ein unterhaltsamer Parforceritt 
durch die Geschichte eines einst offen-
sichtlich bedeutsamen Orts, der unter 
nicht zu klärenden Umständen seine 
Bedeutung im Hochmittelalter bereits 

verlor. Allein der eindrucksvolle Kirch-
turm kündet noch von dieser Geschich-
te. Komplettiert wurde der Vortrag 
durch Rezitationen und Lieder von Det-
lef Gärtner – das Publikum dankte mit 
begeistertem Applaus.

Ulrich Hauers Buch ist im Schlossladen 
Hundisburg, im Museum Haldensleben 
und in Technischen Denkmal Ziegelei 
erhältlich.

Buch über die Wüstung Nordhusen vorgestellt
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Jubilare

Goldene Hochzeit (50 Ehejahre)
30.05. Birgit und Ulrich Schulze,  
 Haldensleben
01.06. Karin und Gerhard Tietge,  
 Haldensleben
07.06. Elvira und Wolfgang Bartsch,  
 Hundisburg
07.06. Edith und Edgar Gutsch,  
 Haldensleben
07.06. Annedore und Dr.Ulrich Schulze,  
 Haldensleben

08.06. Sigrid und Klaus Holzheuer,  
 Süplingen
14.06. Margit und Rolf Fehse,  
 Haldensleben
14.06. Elke und Hans Hillmann,  
 Haldensleben
15.06. Elke und Wolfgang Rau,  
 Haldensleben
21.06. Gudrun und Günter Mertens,  
 Haldensleben

Diamantene Hochzeit (60 Ehejahre)

06.06. Doris und Norbert Fulde,  

 Haldensleben

06.06. Margott und Klemens Herzig,  

 Haldensleben

Eiserne Hochzeit (65 Ehejahre)

30.05. Marianne und Klaus Lendeckel,  

 Haldensleben

Herzliche Glückwünsche für Haldenslebens Jubilare 
Wenn sich unsere Bürgerinnen und Bür-
ger über ein besonderes Jubiläum freuen, 
möchte die Stadt Haldensleben mit ihren 
Glückwünschen nicht fehlen. Deshalb wer-
den diese herzlichen Wünsche hier über-
mittelt. Die Auswahl der Jubilare wird sich 
dabei an dem Erscheinungszeitraum der 
jeweiligen Ausgabe orientieren.
Auf Grund der neuen Rechtslage werden 
Altersjubilare ab dem 70. Geburtstag in 
5-Jahresschritten (70., 75., 80. usw.) ver-

öffentlicht. Ehejubiläen werden ab goldener 
Hochzeit bekannt gegeben. Eine Nennung 
der Anschrift ist nicht vorgesehen.
Wer keine Veröffentlichung wünscht, kann 
einer Datenweitergabe auch widerspre-
chen. Der Widerspruch muss persönlich 
im Haldensleber Bürgerbüro, Markt 20-
22, eingelegt werden. Zur Überprüfung 
der Identität wird ein gültiges Ausweisdo-
kument (Personalausweis, Reisepass u.a.) 
benötigt.

Senioren ab 70 Jahren, die auch eine 
Veröffentlichung in der Volksstimme 
wünschen, können ihren Geburtstag di-
rekt dort melden. Dies ist per Post an 
Volksstimme Bördekreis GmbH, Mag-
deburger Str. 10, 39340 Haldensleben,  
Tel. 0 39 04/66 69 33, oder per E-Mail 
an redaktion.haldensleben@volksstimme.
de möglich. Ihre Namen werden dann un-
ter der Rubrik „Gratulation“ veröffentlicht.

Jubilare vom 24. Mai bis 24. Juni 2024 

70. Geburtstag
22.05. Petra Dittrich, Haldensleben
24.05. Margit Bialkowski, Haldensleben
24.05. Karin Reigel, Haldensleben
25.05. Gundula Spremberg, Haldensleben
26.05. Peter Nehm, Haldensleben
27.05. Inge Haensch, Haldensleben
27.05. Carola Püschel, Haldensleben
28.05. Reinhard Girmann, Haldensleben
30.05. Elisabeth Meis, Haldensleben
30.05. Detlef Stotmeister, Haldensleben
01.06. Karin Nieke, Haldensleben
04.06. Dieter Hilliger, Hundisburg
04.06. Uwe Malz, Haldensleben
05.06. Gerlinde Schmidt, Haldensleben
05.06. Günther Schulze, Haldensleben
05.06. Carola Simon, Haldensleben
08.06. Hans-Jürgen Hermes,  
 Haldensleben
08.06. Monika Hermes, Haldensleben
10.06. Margitt Laschet, Haldensleben
11.06. Heinz Weingart, Wedringen
13.06. Hans-Joachim Kälber,  
 Haldensleben
16.06. Gerald List, Süplingen
20.06. Cornelia Rehfeld, Haldensleben

75. Geburtstag
22.05. Bernd Bormann, Haldensleben
28.05. Manfred Altmann, Süplingen
29.05. Ilse Bönig, Haldensleben
31.05. Norbert Oelze, Haldensleben
05.06. Elke Körtge, Haldensleben
07.06. Klaus-Peter Schrader,  
 Haldensleben
09.06. Eckard Luthe, Wedringen
11.06. Elke Lauer, Haldensleben
13.06. Hella Wey, Haldensleben
15.06. Annegret Hoffmeister,  
 Haldensleben
18.06. Renate Pieper, Haldensleben
21.06. Dr. Harald Winkelmann,  
 Haldensleben

80. Geburtstag
22.05. Karin Grüschow, Haldensleben
25.05. Rolf Wenzlau, Haldensleben
26.05. Uwe Baumgart, Haldensleben
26.05. Renate Krakow, Hundisburg
30.05. Hans-Joachim Ströer, 
 Haldensleben
31.05. Gisela Eichinger, Haldensleben

01.06. Hellfried Höfert, Haldensleben
09.06. Gudrun Poltermann, Haldensleben
15.06. Uta Gerloff, Uthmöden
19.06. Johann Zwettler, Haldensleben
21.06. Reinhild Liedel, Haldensleben

85. Geburtstag
26.05. Gerd Schultze-Rhonhof,  
 Haldensleben
27.05. Friedrich Wichmann,  
 Haldensleben
29.05. Werner Wendt, Haldensleben
02.06. Wolfgang Danker, Haldensleben
04.06. Käthe Stier, Haldensleben
14.06. Rudolf Kayser, Haldensleben
20.06. Klaus-Dieter Wendt, Haldensleben

90. Geburtstag
05.06. Günter Paasche, Haldensleben
13.06. Karl-Heinz Greinke, Haldensleben
16.06. Edith Lachmund, Haldensleben

GEBURTSTAGSJUBILÄEN

EHE-JUBILÄEN
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Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungstipps

KulturFabrik 
Gerikestraße 3a 
Alsteinklub: ) 03904 40159
Stadtbibliothek: ) 03904 49530

Ausstellung: „2+3-Dimensional“

Plastik, Malerei und Grafik
Frank Borisch u. Wolfgang Roßdeutscher 

Ausstellung: „25 Jahre KulturFabrik Hal-
densleben – ein Rückblick“

Di., 28.05., 10:15 Uhr
Büchertreff am Vormittag

Di., 28.05., 19:00 Uhr
FabrikKino: „Maria Montessori“, Biogra-
fie, Drama, FRA 2023, 100 Min., FSK: 
0, Eintritt: 5 €

Do., 30.05.,13.06. 14:30 Uhr
Zusammenkunft des Haldenslebener 
Schreibzirkels

Do., 30.05., 18:00 Uhr
„Vereingemachtes“: Vereine brauchen 
Raum – Wir öffnen unsere Pforten, ihr 
tauscht euch aus

Fr., 31.05., 20:00 Uhr
Wohnzimmerkonzert m. Octavio Barat-
tucci & Estela del Mar: Urban Folk u. 
Tango Argentino m. Gitarre, Geige & Cajon
VVK: 12 € (erm.: 10 €), AK: 14 €  
(erm.: 12 €)*

Di., 04.06., 19:00 Uhr
Reisevortrag mit Prof. Dr. Gerburg Keil-
hoff: „Saudi-Arabien: Land zwischen 
Tradition und Moderne“, Eintritt: 3 €, 
(Vereinsmitglieder: frei)

Do., 06.06. 16:00 Uhr
Zusammenkunft der Haldenslebener 
Künstlergilde

Fr., 07.06.  13:00– 16:00 Uhr
Digitales in der Bibliothek, es gibt viel zu 
entdecken, Eintritt: frei

Sa., 08.06., 10:00–13:00 Uhr
Malworkshop „Abstrakte Art“ mit der
Kunsttherapeutin Jeannette Reupke,
Der Eintrittspreis von 49 € beinhaltet: 
Materialien, Sekt sowie Canapés. Karten-
reservierung unter: 03904/40159

Di., 11.06., 19:00 Uhr
Live in concert: Giora Feidman Duo: 
„Revolution of Love“, Preisgekrönter Kla-
rinettenvirtuose und VVK: 44,90 € (er-

Kultur-Landschaft Haldensleben-Hundisburg: Sommertheater mit dem Poetenpack 
„Raub der Sabinerinnen“  am Samstag 15. Juni um 20 Uhr 

Die Premiere des Theaterstücks: „Raub 
der Sabinerinnen“ in der Inszenierung 
des Poetenpacks findet wieder auf dem 
Schlosshof in Hundisburg statt. Seit einem 
Vierteljahrhundert zeigt das Poetenpack 
Schauspielinszenierungen in Potsdam, 
Magdeburg und auf zahlreichen Gastspiel-
reisen, so auch auf in Hundisburg. Das Ju-
biläum gibt Anlass, die Komödie über den 
Theaterdirektor Emanuel Striese ins Pro-
gramm aufzunehmen. Gerade hat er sich 
für ein Gastspiel im Schützenhaus irgend-
wo in der Provinz eingemietet, da lernt er 

auf einer Promotionstour den Gymnasial-
professor Gollwitz kennen. Verschämt be-
kennt dieser sich zu einer „Jugendsünde“. 
Er habe als Student ein Römerdrama um 
den Heerführer Titus Tatius mit dem Titel 
„Der Raub der Sabinerinnen“ geschrieben, 
ein Stück, das aber bis auf das Dienstmäd-
chen niemand kennengelernt habe. Striese 
wittert einen großen künstlerischen und 
natürlich auch geschäftlichen Erfolg. Das 
Drama soll umgehend uraufgeführt wer-
den. Nur unter der Bedingung, dass er als 
Autor anonym bleibt, willigt der Professor 

ein. Doch dann kommt, wie soll es in ei-
ner guten Komödie auch anders sein, alles 
anders als geplant. Mit amüsanten Miss-
verständnissen und allerhand Verwechs-
lungen gilt „Der Raub der Sabinerinnen“ 
bis heute als bedingungslose Liebeserklä-
rung an das Theater.

Freie Platzwahl VVK: 20 € AK: 22,50 €

Canyon City Süplingen:  VI. Karl-May-Festtage 2024 mit  
„Ja, er war der letzte Mohikaner“ von Do. 27.06. bis So. 30.06.
Vier Tage lang sind die Cowboys und 
Indianer los: Canyon City Süplingen prä-
sentiert die VI. Karl-May-Festtage mit 
„Ja, er war der letzte Mohikaner“. Wer 
es überhaupt nicht mehr abwarten kann, 
für den bietet sich die Generalprobe am 
Donnerstag an. Die Begrüßung der Wild-
West-Freunde findet am Freitag um 16 
Uhr statt. Die Besucher sind am Sams-
tag ab 10 Uhr eingeladen, sich selbst 
beim Fünfkampf um den „Canyon-Cup“ 
auszuprobieren, der im Kanufahren, Bo-
genschießen, Laufen, Schwimmen und 
Axtwerfen ausgetragen wird. Im Lager 

der Indianer werden traditionelle Hand-
werkstechniken gezeigt. Dazu gibt es 
viele Mitmachaktionen. Rund 150 Mit-
wirkende bringen ab 15 Uhr die erste 
Vorstellung des Stückes „Ja, er war der 
letzte Mohikaner“ auf die Bühne. Zu 
Live-Musik mit tanzfreudigen Wildwest 

Girls und Cancan-Einlagen wird um 18 
Uhr in den Saloon eingeladen. Der Sonn-
tag beginnt um 10 Uhr mit einer An-
dacht an der Westernkirche. Eine Apa-
che-Live-Stuntshow beginnt um 13 Uhr. 
Die Abschlußvorstellung: „Ja, er war der 
letzte Mohikaner“ findet ab 14:30 Uhr 
auf der Freibühne statt.
Karten sind im Vorverkauf und an den 
Tageskassen für 7 Euro zu bekommen. 
Hier gibt es auch wieder die Canyon-
Dollar zu erwerben, mit denen auf dem 
Festgelände die Zeche beglichen werden 
kann.



9

Veranstaltungen
mäßigt: Schüler/Studenten bis 24 Jahre: 
27,65 €; Kinder bis 6 J.: 23,05 €;

Di., 18.06., 18:00 Uhr
Treffpunkt Büchersofa

Di., 18.06., 19:00 Uhr
Talkshow: „Let’s talk about…music“ – 
eine Biografie in Liedern – zu Gast: Karin 
Walter
VVK: 5 €; AK: 7 € 

donnerstags
14:30 Uhr Handarbeitstreff für Anfänger 
und Fortgeschrittene
16:00 Uhr Kurze Lesung für Kinder von 
3–6 Jahren, Dauer zirka 15 Minuten
Ort: Kinderbibliothek, Eintritt frei

Mehrgenerationen-
haus „EHFA“
Gröperstraße 12, ) 03904 49840129

28.05., 14:00 Uhr 
Malteser Seniorencafe

29.05., 15:30 Uhr 
Malteser Trauercafe

30.05., 10:00 Uhr 
Beratung Weisser Ring

31.05., 10:00 Uhr 
Kreativgruppe

07.06., 09:00 Uhr 
V. Herzwoche Sachsen-Anhalt mit Vor-
trag zur gesunden Lebensführung und Be-
wegungsübungen zum Muskelaufbau und 
Senkung des Risikos für Herz- und Kreis-
lauferkrankungen

dienstags – donnerstags
08:00–16:00 Uhr Cafe „Plauderecke 

dienstags 
18:00 Uhr „Eine-Welt-Chor“

mittwochs
09:30–11:00 Uhr AWO Krabbelgruppe
10:00 Uhr Selbsthilfegruppe
 „Lebensquelle“
14:00–15:00 Uhr Alltagstraining ab 60
Jahre
13:00–16:00 Uhr Karten-Spieler
17:00 Uhr Schachunterricht für Kinder
19:00 Uhr Schachunterricht für
   Erwachsene
19:00 Uhr Männerchor

donnerstags
09:00–10:00 Uhr Yoga
17:00 Uhr Selbsthilfegruppe „Gemein-
sam stark“

freitags
08:00–13:00 Uhr Café “Plauderecke”

Kreis- und Stadtarchiv
Bülstringer Str. 30, ) 03904 40169
Öffnungszeiten:
dienstags und donnerstags:
08:00–12:00 und 13:00–15:00 Uhr

Jugendfreizeitzentrum
„Der Club“
Hafenstraße 8

Fr., 24.05, 20:00 Uhr
Barabend mit DJ – Motto: Disney
dienstags: Darten
mittwochs: Kochen

Jugendmühle  
Althaldensleben e.V.
Neuhaldensleber Straße 46g
) 03904 498801

Sa., 08.06. 15:00 Uhr
Sommerfest mit Musikbühne

Hundisburg
Technisches Denkmal Ziegelei
Jacob-Bührer-Straße 2, 
) 03904 42835 

Öffnungszeiten 
dienstags – freitags, 10:00–16:00 Uhr 
sonntags von 10:00–17:00 Uhr

Zu den Öffnungszeiten sind Rundgänge 
u. Führungen durch die Ziegelei und bei 
trockener Witterung Feldbahnfahrten zur 
ehemaligen Tongrube

So., 02.06., 11:00–16:00 Uhr
Erster Hundisburger Hofflohmarkt:
„Ein Dorf räumt aus“

Haus des Waldes
Schloss 2a, 39343 Hundisburg
) 03904 668757

So., 09.06. 14:00 Uhr
Einstündige Kräuterwanderung
Anschließend sollen die gesammelten
Kräuter zu einem Naturheilbalsam
gegen Mückenstiche verarbeiten werden
Festes Schuhwerk / Telefonische Anmel-
dung erbeten
Preis: pro Person 7 €

Schloss Hundisburg
Schloß 1

Sa., 25.05., 20:00 Uhr
Irische Nacht in der urigen Atmosphäre 
der Schlossscheune
Dhalia‘s Lane – Keltische Musik
Clonmac Noise – authentische Irish-Folk-
Musik
VVK: 18 € (ermäßigt 12 €)
AK:    20 € (ermäßigt 14 €).

Sa., 08.06 – 09.06.
Schlossfest Sommerspektakel

Sa., 15.06, 20:00 Uhr
Sommertheater mit dem Poetenpack
„Raub der Sabinerinnen“ von Franz und 
Paul von Schönthan“
VVK: 20,00 € (13,50 €)
AK:   22,50 € (15,00 €)

Süplingen
Geführte MTB-Touren. Helmpflicht!
Initiator Uwe Krause möchte mit Unter-
stützung des Süplinger Sportvereins inte-
ressierte Radler ansprechen um die Um-
gebung auf abwechslungsreichen Routen 
zu erkunden. Witterungsabhängig können 
die Tourenstrecken erst einige Tage vor 
dem Start bekanntgegeben werden.
Startpunkt und Ziel: Sportplatz Süplingen. 
Kosten pro Person: 2 €
Infos unter Telefon: 0176 47155336

Gelassene Ausfahrt

Sa., 25.05., 14:00 Uhr
zur Wassermühle – Ivenroder Forst, 35 km

Sa., 15.06., 14:00 Uhr
„Süplinger Acht“, 40 km

Sportliche Runde

Sa., 01.06., 12:30 Uhr
Colbitzer Lindenwald zur Lindhorster 
Brauerei mit Besichtigung und Verkostung
Unkostenbeitrag: 20 €, 70 km

Sa., 08.06., 14:00 Uhr
Schloß Bartensleben, 45–50 km

Do., 27.6. – So. 30.06.
VI. Karl-May-Festtage
„Ja, er war der letzte Mohikaner“
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Veranstaltungen
Alte Fabrik
Wedringer Straße 8, ) 0177 3640604

So., 16.06., 14:30 Uhr 
„Der Mann mit seinen Fagotten“
Reminiszenz an Udo Jürgens
Konzert zum 90. Geburtstag
Weltberühmte Songs aus dem
Meisterwerk des Künstler in
einer seltenen Musikerbesetzung
der Harzer Edelhölzer präsentiert.

Volkssolidarität
Seniorenbegegnungsstätte 
Alsteinstraße 26, HDL
) 03904 720292415

Mi., 05.06.
11:00 Uhr  Sommerfest der Gruppe VI/XII

Do., 13.06.
14:00 Uhr Treffen der Sudetendeutschen
14:00 Uhr Treffen der
Sparkassensenioren

Do., 20.06.
14:00 Uhr Treffen der Gruppe VIII
und Begegnungsstätte
14:00 Uhr Tanztee Ü 50

montags
14:00 Uhr Stuhlgymnastik
14:00 Uhr Treffen der Rommee-Spieler
17:00 Uhr Treffen der Selbsthilfegruppe 
„Licht-blicke“

dienstags
09:30 Uhr Seniorentanz Ü60
14:00 Uhr Treffen der Kreativgruppe
14:00 Uhr Treffen der Skatspieler
14:00 Uhr Karten- und Brettspiele
14:00 Uhr öffentliche Chorprobe der  
„Heidelerchen“

mittwochs
10:00 Uhr Seniorentanz Ü 70
14:00 Uhr Kaffeenachmittag mit  
wechselnden Themen

donnerstags
10:00 Uhr Seniorentanz Ü 60

freitags
14:00 Uhr Treffen der Kartenspieler
in der Begegnungsstätte
Kids&Co. Waldring 113f

PedalPower Börde
www.pedalpower-boerde.de,  
) 0152 55941592

Sa., 25.05., 09:00 Uhr
Radtour am Eröffnungstag der Straße der 
Romanik
Routenstart vom Bahnhof Haldensleben 
nach Hillersleben – Groß Ammensleben – 
Rottmersleben zurück nach Haldensleben
50 km 

Gastfahrer: 3 €, Ermäßigt/Mitglieder: 1,50 €
Infos unter:
https://www.boerde-bike-touren.de/romanik

So., 02.06., 07:00 Uhr
Der ADFC Berlin ruft zur Sternfahrt.   
50 km / 80 km
Beginn: Bahnhof Haldensleben
Zugfahrt über Magdeburg nach Werder/
Havel zum Startort. 50 km / 80 km
Gastfahrer: 3 €, Ermäßigt/Mitglieder: 1,50 €
Exklusiv Ticket für die Bahn und Fahrradt-
ageskarte
Infos unter:   
https://www.boerde-bike-touren.de/sternfahrt

Offene Gärten
Auch im Jahr 2024 heißt es wieder 
„Hereinspaziert in die Offenen Gärten in 
Haldensleben und Umgebung“ einer Ver-
anstaltung des Vereins KulturHeimat e.V. 
Haldensleben. Ab diesem Jahr können 
die Teilnehmenden selbst bestimmen an 
welchen Tag oder welchen Tagen und zu 
welchen Zeiten die Gartenöffnung statt-
findet. Wer seinen Garten öffnen möchte, 
egal wann und wo kann den über die In-
ternetseite: www.kuhever.de Kontakt zum 
Verein aufnehmen. Im Juni wird ein ent-
sprechender Terminkalender.

„Das Einhorn“
Galerie & Der Laden sowie Café
Bülstringer Straße 10/12, 
) 03904 710740
Do., 30.05. 10:00 Uhr
Mädelsfrühstück
„Aufräumen – Ausleiten – Loslassen“
Erfahrt wie ihr ohne zu hungern Fasten 
könnt und wie Feng-Shui Euch dabei un-
terstützt.
Voranmeldungen unter 0179 2372277
Inkl. Gedeck 19,90 €

Di., 11.06., 18:30 Uhr
„Mädelsabend“
Klatschen, Tratschen und fröhlich sein
Voranmeldungen unter 0179 2372277
Inkl. Gedeck 19,90 €

Do., 13.06., 10:00 Uhr
Mädelsfrühstück zum Thema 
„Aufräumen – Ausleiten – Loslassen“
Voranmeldungen unter 0179 2372277
Inkl. Gedeck 19,90 €

Fr., 14.06., 13:30 Uhr
Familienaufstellung mit Katrin Köck

Hundisburg
St. Andreaskirche
Kirchstraße, ) 03904 44104

So., 02.06., 16:00 Uhr
Konzert mit Keltischer Harfe

Aquarell
Hagenstraße 60a, ) 03904 48720
Freilichtbühne am Hagenhof

Fr., 14.06., 18:00 Uhr
Feierabendkonzert mit „Donkey Beat“ 
und gastronomischer Betreuung.

Hagenstraße
So., 02.06., 10:00–18:00 Uhr

30. Kinderfest

Weißer Garten
Bülstringer Straße 12

Fr. 21.06., 20:00 Uhr
„My LadySwing Trio“

Sa. 22.06. 20:00 Uhr
„Big Fat Shakin“

Althaldensleben
Landschaftspark

Sa.15.06., 12:00–23:00 Uhr

So. 16.06., 11:00–18:00 Uhr
Gertrudium
Das Mittelalter trifft die Goldenen Zwan-
ziger

Landkreis Börde
Verwaltungsgebäude, Raum „Ohre“,  
Bornsche Str. 2

Mi. 29.05., 10:00–16:00 Uhr
Sprechtag der Behörde der Beauftragten 
des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur 
Anmelde-Telefon: ) 0391 560 1505
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Service

Notfallpraxis im AMEOS-Klinikum  
Haldensleben-Allgemeinkrankenhaus 
Kiefholzstr. 27
Mi. und Fr.: 16:00–18:00 Uhr
Wochenende/Feiertag: 
9:00–12:00 u. 16:00–18:00 Uhr

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST
Der zahnärztliche Notdienst findet 
in den folgenden Zahnarztpraxen an 
Wochenenden und Feiertagen in der 
Zeit von 10–12 und 17–18 Uhr bei den 
jeweils eingeteilten Zahnärzten in deren 
Zahnarztpraxen statt. Eine telefonische 
Rufbereitschaft außerhalb dieser Zeiten 
ist gewährleistet.

25.05., 26.05.
ZA Schrader
Haldensleben, ) 03904 / 42158

01.06., 02.06.
Dr. Düerkop
Haldensleben, ) 03904 / 71580

08.06., 09.06.
ZA Mabruk
Haldensleben, ) 03904 / 2693

15.06., 16.06.
Dr. Seidl
Haldensleben,  ) 03904 / 71131

Alle aktuellen zahnärztlichen Bereitschafts-
dienste im Bördekreis: www.zbd-boerdekreis.de

TIERÄRZTE

24.05.-30.05.
TÄ Kaatz, Alleringersleben  
 ) 0172 3903368
DVM Düsedau, Lindhorst,  
 ) 039207 80205

31.05.-06.06.
Dr. Graf, Berenbrock,  ) 0172 5289233
Dr. Fürst, Angern,  ) 039363 97652

07.06.-13.06.
FTA. Thurmann, Bregenstedt,  
 ) 0171 7720959
FTÄ Behrens, Barleben,  
 ) 039203 644158

14.06.-20.06.
Dr. Pohl, Haldensleben,  
 ) 0179 9065142
TÄ Künnemann, Colbitz,  
 ) 0171 4811543

21.06.
DVM Lodders, Süplingen,  
 ) 039053 272
TÄ Engelbrecht, Rogätz,  
 ) 0170 4347139
TÄ Krause, Dolle, )  0157 53054146

Tierheim:  ) 039058 3012

APOTHEKEN

24.05., 05.06., 17.06.
Löwen City Apotheke, Breiteweg 141, 
Barleben, ) 039203 89830
Löwen-Apotheke, G.-Scholl-Str. 22, Cal-
vörde, ) 039051 256

25.05., 06.06., 18.06.
Lindenapotheke, Rogätzer Str. 22, Wol-
mirstedt, ) 039201 282810
Apotheke-Althaldensleben, Neuhaldens-
leber Str. 46c, Haldensleben, ) 03904 
66080

26.05., 07.06., 19.06.
Corvinus Apotheke, Wilhelmstraße 10, 
Colbitz,  ) 039207 95065
Hirsch Apotheke, Magdeburger Str. 57, 
Eichenbarleben,  ) 039206 50307

27.05., 08.06., 20.06.
Moritz Apotheke, Schnarsleber Str. 11, 
Niederndodeleben,  ) 039204 82427

Ohre-Apotheke im Ohrepark, Friedrich-
Schmelzer-Str. 2, Haldensleben,  
 ) 03904 7205788

28.05., 09.06., 21.06.
Sonnen-Apotheke, Waldring 64a,  
Haldensleben,  ) 03904 45561

29.05., 10.06.
Rathaus Apotheke, August-Bebel-Str. 32, 
Wolmirstedt,  ) 039201 4600

30.05., 11.06.
Löwen-Apotheke, Ebendorfer Str. 19, 
Barleben, ) 039203 50024
Schloß Apotheke, Zur Spetze 2,  
Flechtingen,  ) 039054 2970 

31.05., 12.06.
Apotheke am Heiderand, Wolmirstedter 
Str. 1, Samswegen,  ) 039202 877650

01.06., 13.06.
Roland-Apotheke, Gerikestraße 4,  
Haldensleben, ) 03904 71520
Wartberg Apotheke, Magdeburger Str. 14, 
 Niederdodeleben,  ) 039204 910444

02.06.
Corvinus Apotheke, Wilhelmstraße 10, 
Colbitz,  ) 039207 95065

02.06., 14.06.
Apotheke im Elbepark, Am Elbepark 1, 
OT Hermsdorf,  ) 039206 53274

03.06., 15.06.
Adlerapotheke, Friedensstr. 58,  
Wolmirstedt,  ) 039201 21436

04.06., 16.06.
Beber-Apotheke, Amselweg 13,  
Haldensleben, ) 03904 46065

14.06.
Apotheke Angern,  Alte Dorfstraße 8,  
Angern, ) 039363 232

Bereitschaftsdienste

Stadtwerke Haldensleben GmbH,
	 	 ) 03904 4773
Abwasserverband „Untere Ohre“, 
	 	 ) 03904 66806
Stadt Haldensleben 
(außerhalb der Arbeitszeit)  ) 0171 7646040
Rufbereitschaft der WOBAU und WBG 
„Roland“ Haldensleben
Heizung/Sanitär:

Wobau  ) 0700 96228726
Heizung/Sanitär:
WBG  ) 0171 5090820
Elektro:
Wobau + WBG ) 0700 96228353
Abwasser:
nur für Wobau-HDL  ) 0700 96228229
Schlüsseldienst:
Wobau + WBG ) 0700 96228724

Bei lebensbedrohlichen Notfällen,  

Havarien und Bränden:  

Rettungsstelle des Kreises, 

Notruf 112,  ) 03904 42315

Schiedsstelle der Stadt Haldensleben

  ) 0159 06701287

Weitere Bereitschaftsdienste
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Amtliches

Termine zur Frühjahrskrautung im Jahr 2024 – Handkrautung

Vom 02.05. bis zum 30.06.2024 führt die Firma ASTKA die Handkrautung im Rahmen der Frühjahrskrautung der Gräben im 
Gebiet der Stadt Haldensleben durch.

Im Einzelnen erfolgt die Handkrautung an folgenden Gräben: 

in der Stadt Haldensleben vom 27.05. bis 21.06.: 
Klingstichgraben (Ha 2), Hellerweggraben (Ha 14), Drosselwiesengraben (Ha 17, Ha 17a), Schwarzlosegraben (IK 61), 
Großer Triftgraben (K 7, K 7.1, K 7.2), Am Benitz (Ha 20), Burggraben (K 36), Ortseegraben (IK 65), Pfefferbreitengra-
ben (K 32), Graben zum Pfefferbreitengraben (K 32a); Graben an der Pfefferbreite (K 32b), Mühlengraben (K 33,  
K 33b), Schmiedegraben (Z 016), Rottmeistergraben (Z 017, Z 17a) Klinggraben (Z 018; Z018a), Kleiner Triftgraben  
(Z 019), Krumme Damm (K 34), Seitengraben (K 34a)

in Hundisburg vom 07.06. bis 10.06.:  
 Garbe (Z 012), Nebengraben Dönstedter Straße (Hu 6, Hu 6a),

in Satuelle vom 06.06. bis 10.06.:  
 Hagengraben (Z 23),

in Uthmöden vom 06.06. bis 10.06.:  
 Graben hinter den Gärten (K 10U); Graben von der Brennerei (K 10a),

in Wedringen vom 10.06. bis 12.06.: 
 Dorfgraben Wedringen (Z 29)

in Süplingen vom 10.06. bis 12.06.:  
 Kleine Riehe (K 45).

Unter Umständen kann es aus technologischen und organisatorischen Gründen zur Verschiebung des o.g. Zeitraumes kommen.
Für eine schnelle und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten werden die Anwohner gebeten die Zufahrt zu den Gräben zu 
gewährleisten.

Stadt Haldensleben
Der Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung am 
25.04.2024 folgende Beschlüsse gefasst:

• Personalangelegenheit Einstellung der Sachbearbeitung Kosten- und Leistungsrechnung 
Beschlussvorlage HA 182-H/(VII.)/2024

• Personalangelegenheit Einstellung der Sachbearbeitung Informationstechnologie 
Beschlussvorlage HA 183-H/(VII.)/202

• Verkauf des Grundstücks der Gemarkung Haldensleben, Flur 5, Flurstück 2949 in Größe von insgesamt 643 m²,  
Warmsdorfer Straße in Haldensleben 
Beschlussvorlage HA 176-H/(VII.)/2024

• Beschluss zur Verleihung des Rolandschwertes 2024 
Beschlussvorlage HA 180-H/(VII.)/2024

Haldensleben, den 26.04.2024

K a r t e
Stellv. Bürgermeister
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Grundstücksangebote

Neu erschlossen und mit kür-
zesten Wegen ins historische 
Zentrum zu Einkaufsmöglich-
keiten und Schulen gesegnet: 
Die Stadt Haldensleben bietet 
Grundstück im neu erschlos-
senen Wohngebiet Ruth-Appel-
Weg an. Trotz der Stadtnähe 
sind Sie ebenso schnell in Wald 
und Flur oder auf der B 71 nach 
Magdeburg. Die Grundstücke 
sind zwischen 620 und 800 
Quadratmetern groß. Sie können 
die Grundstücke kaufen oder in 
Erbbaupacht erhalten.

Wohngebiet Ruth-Appel-Weg Haldensleben

10 Minuten zu Fuß in die Südheide?      ✔
10 Minuten zu Fuß ins Zentrum?      ✔

Blitzschnell in der Landeshauptstadt?     ✔

Absolut ruhig und doch mit 
kurzen Wegen für Alt und 
Jung - das kann nur Klein-
stadt!

Die Stadt Haldensleben 
bietet drei Eigenheimgrund-
stücke in einem gewach-
senen, bevorzugten Quartier 
im Westen der Stadt. Die 
Grundstücke sind zwischen 
730 und 881 m² groß und 
in unmittelbarer Nähe des 
Mittellandkanals gelegen. 
Die Grundstücke können Sie 
kaufen oder in Erbbaupacht 
erhalten.

Baugrundstücke Warmsdorfer Straße Haldensleben

Kurzer Weg ins Zentrum?     ✔
Günstiger Zuschnitt, voll erschlossen?     ✔

Joggen am Kanal?     ✔
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Grundstücksangebote

Die Stadt Haldensleben bietet mit sofortiger Wirkung 
eine Fläche von ca. 530 m² zur kleingärtnerischen 
Nutzung und Erholung an.

Die zu verpachtende Teilfläche des Flurstückes 173 
der Flur 30 von Haldensleben liegt an der Alvensleber 
Landstraße, gegenüber dem Waldhotel und Restaurant 
„Alte Ziegelei“. Der direkte Zugang erfolgt über die 
Alvensleber Landstraße.

Die Stromversorgung erfolgt bei Bedarf über einen 
Sammelanschluss, die Wasserversorgung über einen 
Brunnen.

Die monatliche Pacht beträgt 25,00 €.

Die Ausschreibung ist befristet bis zum 
07.06.2024.

Baugrundstück Am Bebergrund Haldensleben

Die Ausschreibungen für die Baugrundstücke sind befristet bis zum 07.06.2024. 
INTERESSE? Mehr Informationen erhalten Sie bei der Stadt Haldensleben, Abt. Liegenschaften, 

Markt 20-22, 39340 Haldensleben, E-Mail: grundstuecke@haldensleben.de, Tel: 03904/479-1342

INTERESSE? Mehr Informationen erhalten Sie bei der
Stadt Haldensleben, Abt. Liegenschaften, Markt 20-22, 39340 Haldensleben

E-Mail: grundstuecke@haldensleben.de, Tel: 03904/479-1341

Die Stadt Haldensleben bietet die Verpachtung der nachfolgenden Teilflur-
stücke der Flur 9 der Gemarkung Haldensleben in Größe von insgesamt  
ca. 0,0188 ha zur landwirtschaftlichen Nutzung an.

Lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück ca. Fläche in ha

1 Haldensleben 9 615/295 0,0082

2 Haldensleben 9 60/7 0,0106

gesamt 0,0188

Der Pachtzins für ein Pachtjahr beträgt insgesamt 10,00 € (Mindestgebot).

Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.06.2024.

Ruhige Stichstraße?     ✔
5 Minuten zu Fuß zu Kindergarten und Schule?     ✔

Errichtung eines in Mode kommenden Tiny Houses möglich?     ✔

Absolut ruhig und doch mit kürzesten 
Wegen zu Kindergärten, Nahversor-
gung und Schulen gesegnet: Die Stadt 
Haldensleben bietet ein Hinterlieger-
grundstück im kleinen Wohngebiet Am 
Bebergrund im Stadtteil Althaldensle-
ben an. Das 533 Quadratmeter große 
Grundstück können Sie kaufen oder in 
Erbbaupacht erhalten. Das Grundstück 
eignet sich für die Errichtung eines in 
Mode kommenden Tiny Houses.
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Amtliches
Stadt Haldensleben den 22.04.2024
Der Bürgermeister

Bekanntmachung des Ergebnisses der Bürgerbefragung
der Bürgerinnen und Bürger des Ortsteils Hundisburg zur Errichtung eines Windparks 

nordwestlich der Ortschaft Hundisburg im nördlichen Bereich der B 245 
im Zeitraum vom 22.03.24 bis 17.04.24

Der Abstimmungsvorstand der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.04.2024 das endgültige Ergebnis für 
die Bürgerbefragung ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:

A  zu Befragende (Wahlberechtigte): 710
B  Befragte (Wähler) insgesamt: 456
Beteiligung in %:    64,23
ungültige Stimmzettel:    2
gültige Stimmzettel: 454
gültige Stimmen: 454

Von den gültigen Stimmen hinsichtlich der Frage:

Sind Sie für die Errichtung eines Windparks nordwestlich der Ortschaft Hundisburg im nördlichen Bereich der B 245?

entfallen auf: Ja 166 Stimmen
 Nein 288 Stimmen

Hieber
Bürgermeister   (D.S.)

Stadt Haldensleben den 22.04.2024
Der Bürgermeister

Bekanntmachung des Ergebnisses der Bürgerbefragung
der Bürgerinnen und Bürger des Ortsteils Uthmöden zur Errichtung eines Windparks 

östlich und nordöstlich der Ortschaft Uthmöden 
im Zeitraum vom 22.03.24 bis 17.04.24

Der Abstimmungsvorstand der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.04.2024 das endgültige Ergebnis für 
die Bürgerbefragung ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:

A  zu Befragende (Wahlberechtigte): 363
B  Befragte (Wähler) insgesamt: 263
Beteiligung in %:   72,45
ungültige Stimmzettel:     3
gültige Stimmzettel: 259
gültige Stimmen: 259

Von den gültigen Stimmen hinsichtlich der Frage:

Sind Sie für die Errichtung eines Windparks nordwestlich der Ortschaft Hundisburg im nördlichen Bereich der B 245?

entfallen auf: Ja 59 Stimmen
 Nein 200 Stimmen

Hieber
Bürgermeister    (D.S.)
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Wahlbekanntmachung

1.   Am 09. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland   e 
 die Wahl zum Europäischen Parlament statt. 
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Haldensleben ist in folgende 14 Wahlbezirke eingeteilt: 

WBZ Bezeichnung Anschrift barrierefrei
1 Rathaus Bürgerbüro Markt 20-22, 39340 Haldensleben ja
2 Grundschule Otto Boye Bülstringer Str. 25, 39340 Haldensleben ja
3 KulturFabrik Haldensleben Gerikestr. 3 a, 39340 Haldensleben ja
4 Grundschule Gebrüder Alstein Rottmeisterstr. 57, 39340 Haldensleben ja
5 Kreisvolkshochschule Warmsdorfer Str. 20, 39340 Haldensleben ja
6 Grundschule Erich Kästner Waldring 112, 39340 Haldensleben ja
7 J.-Nathusius-Schule Lüneburger Heerstr. 22, 39340 Haldensleben ja
8 Berufsbildende Schulen Neuhaldensleber Str. 46 f, 39340 Haldensleben ja
9 Mozartcafé Hegner Wedringer Str. 8, 39340 Haldensleben nein

10 Feuerwehrgerätehaus Satuelle Bahnhofsweg 2, 39345 Satuelle ja
11 Dorfgemeinschaftshaus Wedringen Magdeburger Str. 39-41, 39345 Wedringen nein
12 Feuerwehrgerätehaus Uthmöden Windmühlenbergstr. 2a, 39345 Uthmöden ja
13 Bürgerhaus (Jugendclub) Hundisburg Thiestr. 1 A, 39343 Hundisburg nein
14 Sporthalle, Clubraum Süplingen Gartenweg 11, 39343 Süplingen ja

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis 16.05.2024 zugestellt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Europawahl ab 13:30 Uhr im Verwaltungsge-
bäude Landkreis Börde, Bornsche Straße 2, 39340 Haldensleben zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist. 

 Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 

 Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.  

 Jeder Wähler hat eine Stimme. 

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugel-
assenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung.

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahl-
schein ausgestellt ist,

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder
 b)  durch Briefwahl
 teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 

Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
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6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, 

die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind, 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Euro-
pawahlgesetzes).

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen.  Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
stellung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4 a des 
Europawahlgesetzes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

  Haldensleben, den 03.05.2024 __________________
  Hieber, Bürgermeister              (D.S.)

Wahlbekanntmachung

1.  Am 09.06.2024 
 finden die Kommunalwahlen (Kreistag, Stadtrat, Ortschaftsräte) 
 in der Stadt Haldensleben

  statt.
  Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Stadt ist in folgende 14 Wahlbezirke eingeteilt:

WBZ Bezeichnung Anschrift barrierefrei
1 Rathaus Bürgerbüro Markt 20-22, 39340 Haldensleben ja
2 Grundschule Otto Boye Bülstringer Str. 25, 39340 Haldensleben ja
3 KulturFabrik Haldensleben Gerikestr. 3 a, 39340 Haldensleben ja
4 Grundschule Gebrüder Alstein Rottmeisterstr. 57, 39340 Haldensleben ja
5 Kreisvolkshochschule Warmsdorfer Str. 20, 39340 Haldensleben ja
6 Grundschule Erich Kästner Waldring 112, 39340 Haldensleben ja
7 J.-Nathusius-Schule Lüneburger Heerstr. 22, 39340 Haldensleben ja
8 Berufsbildende Schulen Neuhaldensleber Str. 46 f, 39340 Haldensleben ja
9 Mozartcafé Hegner Wedringer Str. 8, 39340 Haldensleben nein

10 Feuerwehrgerätehaus Satuelle Bahnhofsweg 2, 39345 Satuelle ja
11 Dorfgemeinschaftshaus Wedringen Magdeburger Str. 39-41, 39345 Wedringen nein
12 Feuerwehrgerätehaus Uthmöden Windmühlenbergstr. 2a, 39345 Uthmöden ja
13 Bürgerhaus (Jugendclub) Hundisburg Thiestr. 1 A, 39343 Hundisburg nein
14 Sporthalle, Clubraum Süplingen Gartenweg 11, 39343 Süplingen ja

3. Zur Auszählung der Briefwahl werden zwei Briefwahlvorstände gebildet. Die Briefwahlvorstände der Stadt Haldensleben 
treten am 09.06.2024 ab 14.00 Uhr im Rathaus, Markt 20-22, 39340 Haldensleben, zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses zusammen. Die Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist öffentlich.

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 19.05.2024 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

4. Jeder Wahlberechtigte, der keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahllokal des Wahlbezirkes wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

 Die Wahlberechtigten haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen und ihren Personalausweis oder ein amt-
liches Dokument (etwa Reisepass oder Führerschein), Unionsbürger ihren gültigen Identitätsausweis oder Reisepass be-
reitzuhalten. Sie haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen.
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5. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält bei Betreten des Wahlraumes für die Wahl, zu der 

er wahlberechtigt ist, einen entsprechenden Stimmzettel ausgehändigt. 
 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahllokals oder in einem besonderen Nebenraum unbeobach-

tet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von Umstehen-
den nicht erkannt werden kann. 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen oder geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine Hilfelei-
stung ist unzulässig, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. 

 Bei der Kommunalwahl (Kreistag, Stadtrat, Ortschaftsräte)
 –  hat jeder Wahlberechtigte drei Stimmen;
 –  müssen die Bewerber, denen der Wahlberechtigte seine Stimme geben will, durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise 

zweifelsfrei gekennzeichnet werden;
 –  können einem Bewerber bis zu drei Stimmen gegeben werden;
 –  können die Stimmen auch verschiedenen Bewerbern eines Wahlvorschlages gegeben werden, ohne an die Reihenfolge 

innerhalb des Wahlvorschlages gebunden zu sein;
 –  hönnen die Stimmen auch Bewerbern verschiedener Wahlvorschläge gegeben werden.

 Jedoch insgesamt nicht mehr als drei Stimmen auf einem Stimmzettel abgeben, der Stimmzettel ist sonst ungültig.

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zu-
gang zu dem Gebäude jeder Beeinflussung der Wähler durch Ton, Schrift und Bild sowie jegliche Unterschriftensammlung 
verboten. (§ 35 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt). 

7. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein erhalten haben, können an der Wahl im Wahlbereich, für die der Wahlschein gilt, 

 a)   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder
 b)   durch Briefwahl 
 teilnehmen. 

 Wer durch Briefwahl wählen möchte, muss den Wahlschein mit den erforderlichen Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde 
beantragen. Briefwähler üben ihr Wahlrecht wie folgt aus:

 a)  Der Wähler kennzeichnet persönlich und unbeobachtet seinen Stimmzettel. Finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt, 
kennzeichnet er die Stimmzettel der Wahlen, für die er wahlberechtigt ist.

 b)  Er legt den oder die Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen.
 c)  Er unterschreibt unter Angabe des Datums die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Brief-

wahl.
 d)  Er legt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen 

Wahlbriefumschlag und verschließt diesen.
 e)   Er übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle. Der Wahlbrief kann auch bei der 

angegebenen Stelle abgegeben werden.

 Hat der Wähler den Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese durch Unterschreiben der Versi-
cherung an Eides statt zur Briefwahl gegenüber dem Wahlleiter zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem erklär-
ten Willen des Wählers gekennzeichnet hat. 

8. Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter abstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig.

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Entscheidung des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Auch der Versuch nach § 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches ist strafbar.

Haldensleben, den 03.05.2024 __________________ 
  Hieber, Bürgermeister        (D.S.)
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Stadt Haldensleben
Der Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Genehmigung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben „Solarpark 

Klapperberg“, Satuelle, mit städtebaulichem Vertrag

Der Landkreis Börde hat die vom Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 07. Dezember 2023 festgestellte 13. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben „Solarpark Klapperberg“, Satuelle, mit städtebaulichem Vertrag (Feststellungsbe-
schluss: Beschluss-Nr. 385 -(VII.)/2023), mit Verfügung vom 18.04.2024, Aktenzeichen: 2022-00101-sp, gemäß § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) und des § 8 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S.288), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) genehmigt.

Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB, § 8 KVG LSA und § 18 der Hauptsatzung der Stadt Haldensleben in der zurzeit geltenden Fassung, 
wird die vorliegende Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hal-
densleben „Solarpark Klapperberg“, Satuelle, mit städtebaulichem Vertrag, hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB wird die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben „Solarpark Klapperberg“, Satuelle, mit städte-
baulichem Vertrag, mit dieser Bekanntmachung wirksam. 

Das Plangebiet der 13. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Haldensleben „Solarpark Klapper-
berg“, Satuelle, mit städtebaulichem 
Vertrag, ist dem vorstehenden Kar-
tenausschnitt zu entnehmen.
Die 13. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Haldensleben 
„Solarpark Klapperberg“, Satuelle, 
mit städtebaulichem Vertrag, kann 
einschließlich der Begründung mit 
Umweltbericht und zusammenfas-
sender Erklärung beim Bauamt der 
Stadt Haldensleben, Abteilung Pla-
nung/Umwelt, Markt 20-22, 39340 
Haldensleben, während der üblichen 
Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB die 13. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Hal-
densleben „Solarpark Klapperberg“, 
Satuelle, mit städtebaulichem Ver-
trag, einsehen und über ihren Inhalt 
Auskunft verlangen. Parallel wird 
die 13. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Haldensleben 
„Solarpark Klapperberg“, Satuelle, 
mit städtebaulichem Vertrag, mit 
der Begründung, dem Umweltbe-
richt und der zusammenfassenden 
Erklärung in das Internet eingestellt. 
Die Unterlagen können jederzeit 
unter http://www.haldensleben.de/
Start/Bauen-Umwelt/Stadtplanung eingesehen werden und werden auch zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes 
zugänglich gemacht.

Hinweis gemäß § 215 BauGB: Unbeachtlich werden 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und

Stadt Haldensleben 
Der Bürgermeister 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Genehmigung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben „Solarpark 
Klapperberg“, Satuelle, mit städtebaulichem Vertrag  

 
Der Landkreis Börde hat die vom Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 07. Dezember 2023 festgestellte 13. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben „Solarpark Klapperberg“, Satuelle, mit 
städtebaulichem Vertrag (Feststellungsbeschluss: Beschluss-Nr. 385 -(VII.)/2023), mit Verfügung vom 
18.04.2024, Aktenzeichen: 2022-00101-sp, gemäß § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) und des § 8 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S.288), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) genehmigt. 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB, § 8 KVG LSA und § 18 der Hauptsatzung der Stadt Haldensleben in der zurzeit 
geltenden Fassung, wird die vorliegende Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde zur 13. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben „Solarpark Klapperberg“, Satuelle, mit städtebaulichem Vertrag, 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Haldensleben „Solarpark Klapperberg“, Satuelle, mit städtebaulichem Vertrag, mit dieser 
Bekanntmachung wirksam.  
 
Das Plangebiet der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben „Solarpark Klapperberg“, 
Satuelle, mit städtebaulichem Vertrag, ist dem folgenden Kartenausschnitt zu entnehmen. 
 

 
 
Die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben „Solarpark Klapperberg“, Satuelle, mit 
städtebaulichem Vertrag, kann einschließlich der Begründung mit Umweltbericht und zusammenfassender 
Erklärung beim Bauamt der Stadt Haldensleben, Abteilung Planung/Umwelt, Markt 20-22, 39340 Haldensleben, 
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann gemäß § 6 Abs. 5 BauGB die 13. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben „Solarpark Klapperberg“, Satuelle, mit 
städtebaulichem Vertrag, einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. Parallel wird die 13. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Haldensleben „Solarpark Klapperberg“, Satuelle, mit städtebaulichem Vertrag, 
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3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 

dieser Bekanntmachung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Haldensleben unter 
Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind

Haldensleben, 29.04.2024

Hieber
Bürgermeister

Stadt Haldensleben
Der Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Solarpark Klapperberg“, Satuelle,

mit städtebaulichem Vertrag

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07.12.2023 den Bebauungsplan „Solarpark Klap-
perberg“, Satuelle, mit städtebaulichem Vertrag gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394) und des § 8 des Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S.288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) als Sat-
zung beschlossen (Beschluss.-Nr. 386-(VII.)/2023).

Der Planbereich ist nebenstehend dargestellt. 

Der Bebauungsplan „Solarpark Klapperberg“, Sa-
tuelle, tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft 
(vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). Der Bebauungsplan 
kann einschließlich seiner Begründung beim Stadt-
bauamt Haldensleben, Markt 20-22, Zi. 204, in 
39340 Haldensleben während der üblichen Dienst-
stunden eingesehen werden. Jedermann kann den 
Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt 
Auskunft verlangen. Auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 S. 1, 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungs ansprüche, deren Leistung schrift-
lich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen 
ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen, wird verwiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nur 
beachtlich sind, wenn sie innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründet, ist darzulegen.

Haldensleben, 29.04.2024

Hieber
Bürgermeister

Stadt Haldensleben 
Der Bürgermeister 
 

Öffentlichen Bekanntmachung 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplans „Solarpark Klapperberg“, Satuelle,  
mit städtebaulichem Vertrag 

 
Der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07.12.2023 den Bebauungsplan 
„Solarpark Klapperberg“, Satuelle, mit städtebaulichem Vertrag gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) und des § 8 des Kommunalverfassungsgesetz Land 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S.288), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) als Satzung beschlossen 
(Beschluss.-Nr. 386-(VII.)/2023). 
 
Der Planbereich ist in dem folgenden Kartenausschnitt dargestellt.  
 

 
 
Der Bebauungsplan „Solarpark Klapperberg“, Satuelle, tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB). Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung beim Stadtbauamt Haldensleben, Markt 20-
22, Zi. 204, in 39340 Haldensleben während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 
1, 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim 
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Landesverwaltungsamt Halle, den 7. Mai 2024
- Enteignungsbehörde -
AZ.: 106.2.6-11510/10-4/2013

Öffentliche Bekanntmachung und Ladung zur mündlichen Verhandlung über einen Antrag auf
Enteignung nach § 44 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)

Die Bundesrepublik Deutschland (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung), vertreten durch das Wasserstraßen-Neubauamt Helm-
stedt, benötigt für das Vorhaben „Ausbau des Mittellandkanals Stadt Haldensleben-Ost von MLK 301,000 bis km 303,620“ auf der 
Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte vom 4. Januar 2006, Az.: P-143.3/143, so-
wie des Änderungsfeststellungsbeschlusses für den Ausbau des Mittellandkanals Düker 432 (Beberdüker) der Generaldirektion Was-
serstraßen und Schifffahrt - Außenstelle Mitte - vom 21. Juli 2014, Az.: 3300 P-143.3:143, die nachfolgend benannten Flächen:

Grundbuch beim Amtsgericht Haldensleben

Grundbuch von Blatt Gemarkung Flur Flurstück Gesamtfläche  
in m²

Dauerhaft benötigte Fläche 
in m²

Haldensleben 5853 Haldensleben 32 133/1 12.403 12.403
Haldensleben 5853 Haldensleben 35 624 (alt: 119/24) 394 394
Haldensleben 5853 Haldensleben 35 625 (alt: 119/24) 5.069 5.069
Haldensleben 5853 Haldensleben 35 280/24 111 111

Im Grundbuch ist als Eigentümer Herr Dr. Markus Röhl eingetragen.
Das Wasserstraßen-Neubauamt Helmstedt hat die Enteignung nach § 44 WaStrG beantragt. Der Antrag auf Enteignung wird damit 
begründet, dass die Flächen für den vorgesehenen Zweck in den o. g. Planfeststellungsbeschlüssen festgesetzt sind und ein freihän-
diger Erwerb nicht möglich ist.
Der Termin zur mündlichen Verhandlung über den Antrag auf Enteignung wird festgesetzt auf 

Dienstag, den 25. Juni 2024, um 10.00 Uhr im
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale)

Beratungsraum D201

Zu dieser Verhandlung werden die Beteiligten hiermit geladen. Der Antrag mit den ihm beigefügten Unterlagen kann beim Landes-
verwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale), Raum CE.19, während der Dienstzeit von 9:00 bis 
12:00 Uhr und von 14:00 bis 15:30 Uhr (außer freitags) eingesehen werden.
Einwendungen gegen den Antrag auf Enteignung sind möglichst vor der mündlichen Verhandlung beim Landesverwaltungsamt 
schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Etwaige Rechte müssen spätestens in der mündlichen Verhandlung wahr-
genommen werden. 

Stadt Haldensleben , den 03.05.2024
Der Stadtwahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung
der Sitzung des Stadtwahlausschusses

Der Stadtwahlausschuss der Stadt Haldensleben tagt am Mittwoch, d. 12.06.2024, 18.00 Uhr im Rathaus der Stadt Haldens-
leben, Markt 20-22, 39340 Haldensleben, Sitzungssaal Rathaus (Raum 230).

Tagesordnung: 
1. Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Kommunalwahlen 2024 (Stadtrat und Ortschaftsräte)
2. Sonstiges

Dier Sitzung ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt zu der Sitzung.

Karte, Stadtwahlleiter   Dienstsiegel
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Landesverwaltungsamt Halle, den 7. Mai 2024
- Enteignungsbehörde -
AZ.: 106.2.6-11510/10-4/2015

Öffentliche Bekanntmachung und Ladung zur mündlichen Verhandlung über einen Antrag auf
Enteignung nach § 44 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)

Die Bundesrepublik Deutschland (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung), vertreten durch das Wasserstraßen-Neubauamt Helm-
stedt, benötigt für das Vorhaben „Ausbau des Mittellandkanals Stadt Haldensleben-Ost von MLK 301,000 bis km 303,620“ auf der 
Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte vom 4. Januar 2006, Az.: P-143.3/143, so-
wie des Änderungsfeststellungsbeschlusses für den Ausbau des Mittellandkanals Düker 432 (Beberdüker) der Generaldirektion Was-
serstraßen und Schifffahrt - Außenstelle Mitte - vom 21. Juli 2014, Az.: 3300 P-143.3:143, die nachfolgend benannten Flächen:

Grundbuch beim Amtsgericht Haldensleben

Grundbuch von Blatt Gemarkung Flur Flurstück Gesamtfläche  
in m²

Dauerhaft benötigte Fläche 
in m²

Haldensleben 6393 Haldensleben 33 242/1 6.037 6.037
Haldensleben 6393 Haldensleben 33 1053/245 1.138 1.138
Haldensleben 6393 Haldensleben 33 1345/245 42 42
Haldensleben 6393 Haldensleben 33 1432/245 974 974
Haldensleben 6393 Haldensleben 35 127/32 3.171 3.171
Haldensleben 6393 Haldensleben 35 284/32 20 20

Im Grundbuch ist als Eigentümer Herr Dr. Reinhard Voigtland eingetragen.
Das Wasserstraßen-Neubauamt Helmstedt hat die Enteignung nach § 44 WaStrG beantragt. Der Antrag auf Enteignung wird damit 
begründet, dass die Flächen für den vorgesehenen Zweck in den o. g. Planfeststellungsbeschlüssen festgesetzt sind und ein freihän-
diger Erwerb nicht möglich ist.
Der Termin zur mündlichen Verhandlung über den Antrag auf Enteignung wird festgesetzt auf 

Dienstag, den 2. Juli 2024, um 10.00 Uhr im
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale)

Beratungsraum D201

Zu dieser Verhandlung werden die Beteiligten hiermit geladen. Der Antrag mit den ihm beigefügten Unterlagen kann beim Landes-
verwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale), Raum CE.19, während der Dienstzeit von 9:00 bis 
12:00 Uhr und von 14:00 bis 15:30 Uhr (außer freitags) eingesehen werden.
Einwendungen gegen den Antrag auf Enteignung sind möglichst vor der mündlichen Verhandlung beim Landesverwaltungsamt 
schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Etwaige Rechte müssen spätestens in der mündlichen Verhandlung wahr-
genommen werden. 
Weiter werden die Betroffenen darauf hingewiesen, dass auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf Enteignung und andere im 
Verfahren zu erledigende Anträge entschieden werden kann.

Im Auftrag

Müller

Weiter werden die Betroffenen darauf hingewiesen, dass auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf Enteignung und andere im 
Verfahren zu erledigende Anträge entschieden werden kann.

Im Auftrag

Müller
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